
Nr. 684 / 16. Januar 2026

Politische Gemeinde

Aus den Verhandlungen des 
Gemeinderates

Funktionär Festgarnituren Holzschopf
Hans Jörg Fisler aus Marthalen wird ab dem 1. Feb-
ruar 2026 stundenweise als Funktionär für die Fest-
garnituren Holzschopf tätig. Wir gratulieren ihm zur 
Wahl und wünschen ihm viel Freude bei seiner neu-
en Aufgabe.

Neuer Dienstleistungsvertrag mit Breitler 
Bestattungen GmbH, Schlatt
Aufgrund eines Generationenwechsels wird ein neu-
er Dienstleistungsvertrag zwischen dem Gemeinde-
rat Marthalen und dem Bestattungsdienst, Breitler 
Bestattungen, Schlatt TG, für Bestattungen, Sarg-
lieferungen und Leichentransport genehmigt und 
unterzeichnet.

Angepasste Leistungsvereinbarung im 
Sozialbereich mit der Gemeinde Dachsen
Das gemeinsame Sozialamt zwischen den Gemein-
den Marthalen und Dachsen ist seit rund eineinhalb 
Jahren in Betrieb. 
Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Leistungs-
vereinbarung überarbeitet und rückwirkend per 1. 
Januar 2025 genehmigt.

Verschiedenes
Die Baumgartner & Wüst GmbH hat die Geldver-
kehrsrevision von der Politischen Gemeinde, dem 
Zweckverband ARA Weinland, dem Zweckverband 
Gemeinsame Quellwasserversorgung Marthalen-
Benken sowie dem Zweckverband Feuerwehr Wein-
land durchgeführt und dabei Hinweise und Emp-
fehlungen unterbreitet. Der Gemeinderat hat diese 
geprüft und entsprechende Massnahmen aufgezeigt 
und verabschiedet.

Bauwesen
Eine baurechtliche Bewilligung erhalten:

HT Hürlimann Treuhand AG, Anbringen einer Fir-
menbeschriftung, Vers.-Nr. 945, Kat.-Nr. 3920, 
Ruedelfingerstrass 4, Marthalen, Wohnzone 2.2, 
Anzeigeverfahren

Politische Gemeinde Marthalen, Neubau Regen-
abwasserleitung, Kat.-Nrn. 4195, 3448, 4051, 
4050, 4137 und 4136, Gewerbegebiet Seeben, 
Marthalen, Industrie- und Gewerbezone ES IV, or-
dentliches Verfahren.

Neue Stellenbeschaffung im Sozialbereich 
Der Gemeinderat hat eine Leistungsvereinbarung 
im Bereich Zusammenarbeit im Sozialbereich mit 
der Gemeinde Dachsen abgeschlossen. Zudem 
hat eine weitere Gemeinde Interesse an einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit im Sozialbereich be-
kundet. Die Fachperson im Sozialamt wird derzeit 
durch zwei Springerinnen (40 % + 30 %) unterstützt. 
Aufgrund der gesammelten Erfahrungen sollen die 
beiden bestehenden Springerinnen durch eine zu-
sätzliche Stelle von 80 % - 100 % ersetzt werden. 
Aus diesem Grund, sowie auf Empfehlung des Be-
zirksrates, werden die Stellenprozente im Sozialamt 
erhöht. Der Gemeinderat ist für die Schaffung von 
Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben 
notwendig sind sowie die Schaffung neuer Stellen 
gemäss seiner Befugnis zur Bewilligung neuer Aus-
gaben, soweit keine andere Gemeindebehörde zu-
ständig ist.
Die neue Stelle wird mit einem Pensum von 80 - 100 
% ausgeschrieben.

•

•

Gemeinde Marthalen
erscheint vierzehntäglich und wird in alle Haushaltungen
von Marthalen und Ellikon verteilt.



 

 

VorübergehendeÊVerkehrsanord-
nungÊTempoÊ30ÊBahnhofstrass 
 
 
 

6.ÊJanuarÊbisÊ28.ÊFebruarÊ2026 
 
 
 

BeiÊderÊBahnhofstrassÊwerdenÊZuckerrübenÊ
aufÊBahnwaggonsÊverladen. 
 
UmÊdieÊSicherheitÊzuÊgewährleisten,ÊwirdÊ
vomÊ6.ÊJanuarÊÊbisÊamÊ28.ÊFebruarÊ2026Ê
eineÊvorübergehendeÊVerkehrsanordnungÊ
fürÊTempoÊ30Êangeordnet.Ê 
 
WeitereÊInformationenÊfindenÊSieÊinÊderÊMe-
dienmitteilungÊvomÊ19.ÊDezemberÊ2025Êun-
terÊwww.marthalen.chÊ/ÊAktuellesÊ/ÊNeuigkei-
ten. 
 
BeiÊFragenÊwendenÊSieÊsichÊbitteÊanÊdieÊGe-
meindekanzleiÊ(admin@marthalen.chÊ/Ê 
052Ê305Ê44Ê44). 
 
 
 

Haben Sie gewusst?

Littering

Beim Littering geht es um Kleinabfälle, die unter-
wegs unbedacht oder absichtlich fallen- und liegen-
gelassen werden und so auf dem Boden anstatt im 
öffentlichen Abfalleimer landen. Abfälle, die gelittert 
oder in öffentlichen Abfalleimern entsorgt werden, 
sind nach der Rechtsprechung des Bundes als Sied-
lungsabfälle zu betrachten.

Littering beeinträchtigt die Lebensqualität, verur-
sacht erhebliche zusätzliche Reinigungskosten und 
kann zu Umweltproblemen führen. Es geht nicht nur 
um ein Abfallproblem, sondern auch um die Frage, 
wie wir als Gesellschaft mit unseren öffentlichen 
Räumen (und der unmittelbaren Umwelt) umgehen 
wollen.

Littering verursacht in der Schweiz jährlich zusätzli-
che Reinigungskosten von rund 200 Millionen Fran-
ken.

Das Thema Littering ist in der Polizeiverordnung der 
Gemeinde Marthalen in Art. 19 Verunreinigung des 
öffentlichen Grundes (Littering) abgehandelt.

Aus dem Gemeindehaus Hirschen
Gilbert Mäder, Ressortvorsteher Sicherheit, Freizeit, 
Planung und Zivilschutz

Gratulationen

Zivilstandsnachrichten

Rudolf Graf feiert am 17. Januar seinen 
80. Geburtstag.
 
Wir wünschen dem Jubilar alles Gute im neuen 
Lebensjahr.
 
Der Gemeinderat

Todesfall
Marthalen, 21. Dezember 2025
Erika Wipf, von Marthalen ZH,
geb. 06.05.1962, wohnhaft gewesen in Marthalen

Bauausschreibung

Bauherrschaft:
Heinz und Barbara Gasser, Undere Fleudebüel 6, 
8460 Marthalen

Bauprojekt:
Liftanbau, Vers.-Nr. 872, Kat.-Nr. 3565, Undere 
Fleudebüel 6, 8460 Marthalen (Wohnzone 1.6)

***

Bauherrschaft:
Martin Wipf, Im Sunnehof 1, 8460 Marthalen

Bauprojekt:
Neubau Aussenplatzlager für KO-Substrate, Kat.-Nr. 
2772, Im Sunnehof, 8460 Marthalen; ohne Ausste-
ckung (Landwirtschaftszone, privater Gestaltungs-
plan Biogasanlage Sunnehof)

***

Die Pläne liegen 20 Tage ab Ausschreibedatum bei 
der Gemeindeverwaltung auf. Erfolgt die Ausschrei-
bung in mehreren Publikationsorganen, so gilt das 
Datum der letzten Ausschreibung.

Während der Planauflage können Baurechtsent-
scheide schriftlich bei der Baubehörde eingefordert 
werden. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist 
stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Für die Zustel-
lung baurechtlicher Entscheide wird eine Gebühr 
von Fr. 40.-- erhoben.

Gemeinde Marthalen

Mittagstisch für 
Seniorinnen und Senioren

Freitag, 23. Januar 2026, um 11:30 Uhr,
ZPBW (Tel. 052 304 85 10)

Freitag, 6. Februar 2026 um 11:30 Uhr,  
Restaurant Stube (Tel. 052 319 40 80)

Eine Anmeldung ist erwünscht. Vielen Dank.

Lernen Sie die Vogelwelt unserer Region kennen! 

Der Andelfinger Naturschutzverein führt von März bis Juni 2026 wiederum einen 
ornithologischen Grundkurs in Andelfingen durch. Der zehnteilige Kurs, der je zur Hälfte 
aus Theorie und Exkursionen besteht, stellt die rund 50 häufigsten Vogelarten unserer 
Region vor. Der Kurs richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab der 5. 
Klasse, die sich für die heimische Vogelwelt interessieren. Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Die Theorieabende finden jeweils donnerstagabends von 19.15 bis 21.30 
Uhr im Primarschulhaus Landstrasse in Andelfingen statt. Die Exkursionen werden 
samstags in der näheren und weiteren Umgebung von Andelfingen durchgeführt. Der 
Kurs kostet inkl. allen Unterlagen Fr. 250.00 (Mitglieder Fr. 200.00). 

Unter  www.andelfinger-naturschutzverein.ch/ornithologischer-grundkurs-2026-in-
andelfingen finden Sie die Kursdaten und alle weiteren Informationen zum Kurs sowie 
das Anmeldeformular. Die Teilnehmerzahl ist beschränk; berücksichtigt wird in der 
Reihenfolge der Anmeldungen.
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Vorübergehende Verkehrsanordnung Tempo 30 Bahnhofstrass

6. Januar bis 28. Februar 2026 

Bei der Bahnhofstrass werden Zuckerrüben auf 
Bahnwaggons verladen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird vom 
6. Januar  bis am 28. Februar 2026 eine vorü-
bergehende Verkehrsanordnung für Tempo 30 
angeordnet. 

Weitere Informationen finden Sie in der Medien-
mitteilung vom 19. Dezember 2025 unter:  
https://www.marthalen.ch/aktuellesinformationen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die  
Gemeindekanzlei 
admin@marthalen.ch
052 305 44 44

Beglaubigungen

https://www.notariate-zh.ch/ 

Die Einwohnerkontrolle der Gemeinde ist nicht 
für notarielle Beglaubigungen zuständig. Sie kann 
lediglich Bestätigungen von Personalien (kosten-
pflichtig) vornehmen. Für Beglaubigungen von 
Unterschriften, Kopien oder Auszügen wenden 
Sie sich bitte an das zuständige Notariate.

http://www.andelfinger-naturschutzverein.ch/ornithologischer-grundkurs-2026-in-andelfingen
https://www.marthalen.ch/aktuellesinformationen
mailto:admin%40marthalen.ch?subject=Tempo%2030
https://www.notariate-zh.ch/


Wandergruppe  
Marthalen/ Rheinau

Das Logo «Erwachsenensport Schweiz esa»  ist eine dem Bun-
desamt für Sport BASPO gehörende geschützte Marke.

Als Marke steht esa für Bewegungs-und Sportangebote mit 
gesundheitlicher Ausrichtung, die durch ausgebildete Sport-
leiterinnen und Sportleiter angeboten werden und die Freude 
bereiten, die Leistungsfähigkeit steigern und die Lebensquali-
tät erhöhen:

Bis auf weiteres gestattet das BASPO den unentgeltlichen Ge-
brauch des esa-Logos den nachfolgend aufgeführten Perso-
nen und Organisationen im Zusammenhang mit entsprechen-
den Tätigkeiten/Funktionen.

 – Organisationen, welche esa-Leiterinnen resp. esa-Leiter 
ausbilden, ausschliesslich in Zusammenhang mit dieser 
Ausbildungstätigkeit.

 – Personen, welche über eine gültige Qualifikation als esa-
Leiterin oder -Leiter beziehungsweise als esa-Expertin 
oder -Experte verfügen, ausschliesslich in Zusammenhang 
mit einer effektiv ausgeübten Tätigkeit für eine Organisa-
tion des Erwachsenensports.

 – Organisationen, welche Angebote des Erwachsenensports 
durch ausgebildete esa-Leiterinnen oder -Leiter anbieten, 
ausschliesslich in Zusammenhang mit der Bewerbung sol-
cher Angebote.

Das BASPO behält sich das Recht vor, den künftigen Gebrauch 
im Einzelfall oder generell einzuschränken oder zu untersagen 
oder von der Bezahlung einer Gebühr abhängig zu machen.

Rot hell
CMYK  0 / 100 / 100 / 0
Hexadezimal #FF0000
RGB 255 / 0 / 0
Pantone Red 032 C

Rot dunkel
CMYK  0 / 100 / 100 / 40
Hexadezimal #9c1006
RGB 156 / 16 / 6
Pantone 484 C

Graustufen 70%/100%

November 2021

Nutzungsrichtlinien Logo 
«Erwachsenensport Schweiz» (esa)

BASPO
2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO

Dieser Anlass ist vom Bundesamt für Sozialversi-
cherungen teilsubventioniert, weil er in besonderem 
Masse die Selbstständigkeit und Autonomie von 
älteren Menschen fördert.

Wir wandern von Feuerthalen- Benken (Marthalen)
Leichte Halbtageswanderung

Montag 2. Februar 2026
Route	 von Feuerthalen Kohlfirst wandern wir auf den 	
	 Burghügel und durchs Pfaffenholz nach Benken, je 	
	 nach Wetter werden wir bis Marthalen laufen.
Dauer	 ca. 1 ¾ Std. bis Benken und evt 
	 noch ¾ Std. bis Marthalen
Höhen	 ca 170 m rauf und runter
Ausrüstung evt. Wanderstöcke
Abfahrt	12.42 Uhr ab Rheinau
	 13.03 Uhr ab Marthalen
Rückkehr ca. 17.00 Uhr ( Marthalen)
Billette	 bitte Feuerthalen Fr. 3.30 einfach oder 
	 retour Fr. 6.60 von Benken her lösen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
Leitung, Auskunft Esther Mischler 
	 052 319 31 75/ 079 725 89 35
Beitrag	 Fr. 2.- Abgabe an Pro Senectute 
	 und Fr. 5.- Unkostenbeitrag
Durchführung Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt

Eicheblatt für „Heimweh-Martlemer“

Haben Sie gewusst, dass man als Auswärtige/r 
das Eicheblatt abonnieren kann?

Gibt es in Ihrer Familie oder Verwandtschaft An-
gehörige, die noch stark mit Marthalen ver-bun-
den sind und das Eicheblatt alle 14 Tage er-hal-
ten möchten?

Das Jahresabo kostet nur Fr. 50.00.

Also rufen Sie gleich an. 052 305 44 44.

Gemeindeverwaltung Marthalen

Hundeverabgabung 2026

Im Februar erhalten alle HundehalterInnen die 
Rechnung für die Hundesteuer 2026. 

Die Hundedaten werden dem AMICUS (Schwei-
zerische Hundedatenbank) entnommen. Wir bit-
ten alle HundehalterInnen, welche keine Rech-
nung erhalten, sich bei uns zu melden.

Bitte beachten Sie:
Alle Mutationen: Anschaffung, Weggabe, To-
desfall, Halterwechsel, Namens- und Adress-
änderungen müssen innert zehn Tagen bei der 
Gemeindeverwaltung gemeldet werden. Gerne 
können Sie für Mutationsmeldungen auch unse-
ren Onlineschalter auf der Homepage nutzen.

Link: www.marthalen.ch/online-schalter

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Ihre Gemeindeverwaltung Marthalen

Hundeverabgabung 2026 
 
Im Februar erhalten alle HundehalterInnen die 
Rechnung für die Hundesteuer 2026.  
 
Die Hundedaten werden dem AMICUS 
(Schweizerische Hundedatenbank) entnommen. 
Wir bitten alle HundehalterInnen, welche keine 
Rechnung erhalten, sich bei uns zu melden. 
 
Bitte beachten Sie: 
Alle Mutationen: Anschaffung, Weggabe, Todesfall, 
Halterwechsel, Namens- und Adressänderungen 
müssen innert zehn Tagen bei der Gemeindever-
waltung gemeldet werden. Gerne können Sie für 
Mutationsmeldungen auch unseren Onlineschalter 
auf der Homepage nutzen. 

 
Link: www.marthalen.ch/online-schalter 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung Marthalen 

Transporte 
Muldenservice

www.rueger-transport.ch

Entsorgungsprobleme?
Sie erhalten bei uns die passende Mulde 

in den Grössen von 2 bis 40 m³.

Wir beraten Sie gerne. 
Rufen Sie uns unverbindlich an. 

Telefon 052 319 13 85

FRÖSCHLITURNEN in Marthalen 

 

RUTSCHEN, KLETTERN UND DURCH DIE LÜFTE SCHWINGEN… 
 

…macht bereits den Kleinsten Spass. Deshalb komm mit deinen Eltern, Grosseltern, Götti, 
Gotti oder mit wem du sonst magst, ins Fröschliturnen. Gemeinsam mit anderen Kindern 
darfst du die Turnhalle mit all ihren Geräten entdecken, vielfältige Bewegungserfahrungen 
sammeln und erste Mutproben bestehen. 
 
Wer:  Kinder, welche gehen können, bis zum Kindergarteneintritt, mit erwachsener 

Begleitung. Ältere Geschwister bitte nur in Ausnahmefällen mitbringen. 
 
Wann:  An folgenden Samstagen, jeweils von 10:00 – 11:00 Uhr 
   

13. Dezember 2025 
10. Januar 2026 
7. Februar 2026 
28. März 2026 
18. April 2026 
9. Mai 2026 
13. Juni 2026 
4. Juli 2026 
 

Wo:  Doppelturnhalle, SKM Marthalen 
 
Wie: Turnkleider, Antirutsch-Socken oder barfuss. 
 Pro Stunde und Kind wird ein Beitrag von CHF 2.- erhoben (Bitte passend 

mitnehmen für ins Kässeli oder per Twint). 
Versicherung ist Sache der teilnehmenden Begleitperson bzw. der Eltern.  
 

 
Eine Anmeldung ist nicht nötig – wir freuen uns auf viele kleine Wirbelwinde.   
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne bei Sonja Nägeli (078 916 62 24) melden. 
 
 
 

  
 

Mit Turnergruss 
Damenriege Marthalen 

FRÖSCHLITURNEN in Marthalen
RUTSCHEN, KLETTERN UND 
DURCH DIE LÜFTE SCHWINGEN…
…macht bereits den Kleinsten Spass. Deshalb komm mit deinen 
Eltern, Grosseltern, Götti, Gotti oder mit wem du sonst magst, 
ins Fröschliturnen. Gemeinsam mit anderen Kindern darfst du die 
Turnhalle mit all ihren Geräten entdecken, vielfältige Bewegungs-
erfahrungen sammeln und erste Mutproben bestehen.
Wer: Kinder, welche gehen können, bis zum Kindergartenein-
tritt, mit erwachsener Begleitung. Ältere Geschwister bitte nur in 
Ausnahmefällen mitbringen.
Wann: An folgenden Samstagen, jeweils von 10:00 – 11:00 Uhr

13. Dezember 2025
10. Januar 2026
7. Februar 2026
28. März 2026

Wo: Doppelturnhalle, SKM Marthalen
Wie: Turnkleider, Antirutsch-Socken oder barfuss.
Pro Stunde und Kind wird ein Beitrag von CHF 2.- erhoben 
(Bitte passend mitnehmen für ins Kässeli oder per Twint).
Versicherung ist Sache der teilnehmenden Begleitperson bzw. 
der Eltern.
Eine Anmeldung ist nicht nötig – 
wir freuen uns auf viele kleine Wirbelwinde.
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne bei 
Sonja Nägeli (078 916 62 24) melden.
Mit Turnergruss Damenriege Marthalen

18. April 2026
9. Mai 2026
13. Juni 2026
4. Juli 2026

FRÖSCHLITURNEN in Marthalen 

 

RUTSCHEN, KLETTERN UND DURCH DIE LÜFTE SCHWINGEN… 
 

…macht bereits den Kleinsten Spass. Deshalb komm mit deinen Eltern, Grosseltern, Götti, 
Gotti oder mit wem du sonst magst, ins Fröschliturnen. Gemeinsam mit anderen Kindern 
darfst du die Turnhalle mit all ihren Geräten entdecken, vielfältige Bewegungserfahrungen 
sammeln und erste Mutproben bestehen. 
 
Wer:  Kinder, welche gehen können, bis zum Kindergarteneintritt, mit erwachsener 

Begleitung. Ältere Geschwister bitte nur in Ausnahmefällen mitbringen. 
 
Wann:  An folgenden Samstagen, jeweils von 10:00 – 11:00 Uhr 
   

13. Dezember 2025 
10. Januar 2026 
7. Februar 2026 
28. März 2026 
18. April 2026 
9. Mai 2026 
13. Juni 2026 
4. Juli 2026 
 

Wo:  Doppelturnhalle, SKM Marthalen 
 
Wie: Turnkleider, Antirutsch-Socken oder barfuss. 
 Pro Stunde und Kind wird ein Beitrag von CHF 2.- erhoben (Bitte passend 

mitnehmen für ins Kässeli oder per Twint). 
Versicherung ist Sache der teilnehmenden Begleitperson bzw. der Eltern.  
 

 
Eine Anmeldung ist nicht nötig – wir freuen uns auf viele kleine Wirbelwinde.   
Bei Fragen dürft Ihr euch gerne bei Sonja Nägeli (078 916 62 24) melden. 
 
 
 

  
 

Mit Turnergruss 
Damenriege Marthalen 

wir  sagen

Die Turnfamilie Marthalen möchte an
dieser Stelle nochmals Danke sagen. 

Unsere Abendunterhaltung wäre 
ohne die grosse Unterstützung von 

Sponsoren, Fans und dem Verständnis
der Bevölkerung nicht möglich 

gewesen. Auch ein grosses Danke 
für den festlichen Empfang nach dem 

Eidgenössischen Turnfest in Lausanne. 

Wir wünschen allen ein frohes 
neues Jahr!

DANKE

Interessierst du dich für unsere Trainings oder 
Anlässe?
Auf unserer Website findest du alle Antworten 
auf deine Fragen: www.tv-marthalen.ch
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Politische Gemeinde

Aus den Verhandlungen des 

Gemeinderates

Bauwesen
Eine baurechtliche Bewilligung erhalten:

Catrambone Cinzia, Gartenumgestaltung, bei 

Vers.-Nr. 104, Kat.-Nr. 1915, Maiegass 6, Martha-

len, Kernzone, ordentliches Verfahren

Pletscher Jonas und Tabea, Neubau Einfami-

lienhaus mit Doppelgarage, Kat.-Nr. 4017, Obere 

Schilling 23, Marthalen, Wohnzone 2.2, ordentli-

ches Verfahren

Weidmann Hans, Einbau Angus-Winterstall in 

Freihof-Scheune mit befestigtem Laufhof, Vers.-

Nr. 322, Kat.-Nr. 1821, Giseharteweg 1.1, Martha-

len, Industrie- und Gewerbezone ES III, Anzeige-

verfahren

Geschwindigkeitskontrolle vom 5. November 

2025
Die Kantonspolizei Zürich teilt die Ergebnisse der 

im Zeitraum vom 5. November 2025 an der Ruedel-

fingerstrass, Höhe Einmündung Dammweg, durch-

geführten Geschwindigkeitskontrolle mit. Es wurden 

540 Fahrzeuge gemessen. Bei einer signalisierten 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kam es zu 32 

Übertretungen. 

Revisionsbericht Gebühren, Abnahme

Der Revisionsbericht Gebühren der Baumgartner & 

Wüest GmbH, Brüttisellen, vom 3. November 2025 

wurde abgenommen. Die entsprechenden Mass-

nahmen seitens der Gemeinde werden zustimmend 

zur Kenntnis genommen und werden von der Fi-

nanzverwaltung umgesetzt.

Zusatzmodule für Gemeindehomepage, 

Auftragsvergabe und Kreditbewilligung

Die Innovative Web AG, Wilen (i-web) wird mit der 

Einführung von zwei Zusatzmodulen beauftragt. Für 

ein neues Reservations- und Bewirtschaftungssys-

tem und Export-Modul wird ein Kredit von einmali-

gen Kosten von CHF 11‘543.00 inkl. MwSt. sowie 

wiederkehrenden Kosten von CHF 1‘611.00, inkl. 

MwSt. bewilligt.

Oberdorf, Erneuerung Wasserleitung, 

Bauprojekt, Kreditbewilligung 2. Etappe 

Die bestehende Wasserleitung im Oberdorf im Ab-

schnitt Rösslikreuzung bis Schlossgässli stammt aus 

dem Jahr 1978 und weist offensichtlich Korrosions-

schäden auf. Sie ist schon mehrere Male geborsten 

und soll daher ersetzt werden. Im Zusammenhang 

mit der Erneuerung der Wasserleitung im Oberdorf, 

2. Etappe, wird zulasten der Investitionsrechnung 

2026 ein Kredit von CHF 216‘000.00 bewilligt. Es 

handelt sich um im Budget enthaltene gebundene 

Ausgaben.

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffent-

lichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, 

Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen wegen Verlet-

zung von Vorschriften über die politischen Rechte 

innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssa-

chen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie 

§ 21a und § 22 Abs. 1 VRG) erhoben werden. Die 

Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-

gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss 

ist, soweit möglich, beizulegen.

Schillingstrass West, Erneuerung 

Wasserleitung, Bauprojekt, Kreditbewilligung

Die bestehende Wasserleitung in der Schillingstrass 

im Abschnitt Haus Nr. 34 bis Sackstrass stammt aus 

dem Jahr 1963. Sie hat das Ende ihrer Lebensdauer 

erreicht und muss ersetzt werden. Der östliche Ab-

schnitt wurde bereits im Jahr 2012 ersetzt.

•

•

•

Gemeinde Marthalen

erscheint vierzehntäglich und wird in alle Haushaltungen

von Marthalen und Ellikon verteilt.

Nr. 683 / 12. Dezember 2025

Politische Gemeinde

Aus den Verhandlungen des 
Gemeinderates

Bauwesen
Eine baurechtliche Bewilligung erhalten:

Catrambone Cinzia, Gartenumgestaltung, bei 

Vers.-Nr. 104, Kat.-Nr. 1915, Maiegass 6, Martha-

len, Kernzone, ordentliches Verfahren

Pletscher Jonas und Tabea, Neubau Einfami-

lienhaus mit Doppelgarage, Kat.-Nr. 4017, Obere 

Schilling 23, Marthalen, Wohnzone 2.2, ordentli-

ches Verfahren

Weidmann Hans, Einbau Angus-Winterstall in 

Freihof-Scheune mit befestigtem Laufhof, Vers.-

Nr. 322, Kat.-Nr. 1821, Giseharteweg 1.1, Martha-

len, Industrie- und Gewerbezone ES III, Anzeige-

verfahren

Geschwindigkeitskontrolle vom 5. November 
2025
Die Kantonspolizei Zürich teilt die Ergebnisse der 

im Zeitraum vom 5. November 2025 an der Ruedel-

fingerstrass, Höhe Einmündung Dammweg, durch-

geführten Geschwindigkeitskontrolle mit. Es wurden 

540 Fahrzeuge gemessen. Bei einer signalisierten 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kam es zu 32 

Übertretungen. 

Revisionsbericht Gebühren, Abnahme
Der Revisionsbericht Gebühren der Baumgartner & 

Wüest GmbH, Brüttisellen, vom 3. November 2025 

wurde abgenommen. Die entsprechenden Mass-

nahmen seitens der Gemeinde werden zustimmend 

zur Kenntnis genommen und werden von der Fi-

nanzverwaltung umgesetzt.

Zusatzmodule für Gemeindehomepage, 
Auftragsvergabe und Kreditbewilligung
Die Innovative Web AG, Wilen (i-web) wird mit der 

Einführung von zwei Zusatzmodulen beauftragt. Für 

ein neues Reservations- und Bewirtschaftungssys-

tem und Export-Modul wird ein Kredit von einmali-

gen Kosten von CHF 11‘543.00 inkl. MwSt. sowie 

wiederkehrenden Kosten von CHF 1‘611.00, inkl. 

MwSt. bewilligt.

Oberdorf, Erneuerung Wasserleitung, 
Bauprojekt, Kreditbewilligung 2. Etappe 
Die bestehende Wasserleitung im Oberdorf im Ab-

schnitt Rösslikreuzung bis Schlossgässli stammt aus 

dem Jahr 1978 und weist offensichtlich Korrosions-

schäden auf. Sie ist schon mehrere Male geborsten 

und soll daher ersetzt werden. Im Zusammenhang 

mit der Erneuerung der Wasserleitung im Oberdorf, 

2. Etappe, wird zulasten der Investitionsrechnung 

2026 ein Kredit von CHF 216‘000.00 bewilligt. Es 

handelt sich um im Budget enthaltene gebundene 

Ausgaben.

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffent-

lichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, 

Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen wegen Verlet-

zung von Vorschriften über die politischen Rechte 

innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssa-

chen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie 

§ 21a und § 22 Abs. 1 VRG) erhoben werden. Die 

Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-

gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss 

ist, soweit möglich, beizulegen.

Schillingstrass West, Erneuerung 
Wasserleitung, Bauprojekt, Kreditbewilligung
Die bestehende Wasserleitung in der Schillingstrass 

im Abschnitt Haus Nr. 34 bis Sackstrass stammt aus 

dem Jahr 1963. Sie hat das Ende ihrer Lebensdauer 

erreicht und muss ersetzt werden. Der östliche Ab-

schnitt wurde bereits im Jahr 2012 ersetzt.

•

•

•

Gemeinde Marthalen
erscheint vierzehntäglich und wird in alle Haushaltungen

von Marthalen und Ellikon verteilt.

 

 

 

 

Hinter dem Unteren Hirschen, Pierre Ilg

http://www.marthalen.ch/online-schalter
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Erneuerungswahlen Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2026-2030 
Publikation definitive Wahlvorschläge 
 
 
Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, Änderung oder zum Rückzug von Wahlvorschlä-
gen für die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden und deren/dessen Präsidentin bzw. 
Präsidenten liegen folgende definitive Wahlvorschläge vor (in alphabetischer Reihenfolge): 
_____________________________________________________________________________ 
 
Gemeinderat (Mitglieder): 
(7 Sitze / 7 Wahlvorschläge) 

à Porta Robin 06.05.1995 Helikoptermechaniker Im Töbeli 1 
8460 Marthalen 

neu parteilos 

Bättig-Hümbeli 
Michaela 

30.06.1971 Steuerberaterin Oberhusestrass 
17 
8460 Marthalen 

bisher parteilos / 
Gemeinde-
forum 

Kane-Flückiger 
Beatrix Agnes 

31.07.1966 Medizinische Praxi-
sassistentin 

Schaffhuserstrass 
3 
8460 Marthalen 

neu  parteilos / 
Gemeinde-
forum 

Mantel Fabian 18.11.1974 Architekt Buckstrass 3 
8464 Ellikon am 
Rhein 

neu  parteilos / 
Gemeinde-
forum 

Mercurio Adriano 08.06.1970 Lokführer Personen-
verkehr 

Im Sack 13 
8460 Marthalen 

neu SVP 

Stutz Matthias 02.08.1975 Geschäftsführer Alti Ruedelfin-
gerstrass 11 
8460 Marthalen 

bisher  SVP 

Weidmann Hans 21.09.1966 Landwirt, Fachspezia-
list Kantonsstrassen-
entwässerung 

Im Höfli 11 
8460 Marthalen 

bisher  SVP 

 
Gemeinderat (Präsidium): 

Stutz Matthias 02.08.1975 Geschäftsführer Alti Ruedelfin-
gerstrass 11 
8460 Marthalen 

bisher  SVP 

 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026, 
statt. In Anwendung von Art. 7 der Gemeindeordnung i.V.m. §55 Abs. 1 und 3 GPR, erhalten 
die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller 
vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtig-
ten erhalten eine Wahlanleitung. 
_____________________________________________________________________________ 
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Primarschulpflege (Mitglieder): 
(5 Sitze / 5 Wahlvorschläge) 

Hausheer 
Thomas 

12.12.1972 Selbst. Grafiker Oberdorf 17 
8460 Marthalen 

bisher parteilos / 
Gemeindeforum 

Kienast Monika 28.06.1980 Direktionsassistentin  Seegrabe 1 
8460 Marthalen 

neu parteilos 

Nägeli Mathias 22.05.1980 Maurer, Landwirt Grundhof 2 
8460 Marthalen 

bisher parteilos 

Nötzli Florian  09.06.1981 Dipl. Bauführer SBA / 
Holzbautechniker HF 

Mitteldorf 7 
8460 Marthalen 

bisher parteilos / 
Gemeindeforum 

Stutz Melanie 07.02.2007 Kauffrau öffentliche 
Verwaltung 

Alti Ruedelfin-
gerstrass 11 
8460 Marthalen 

neu SVP 

 
Primarschulpflege (Präsidium): 

Hausheer 
Thomas 

12.12.1972 Selbst. Grafiker Oberdorf 17 
8460 Marthalen 

bisher parteilos / 
Gemeindeforum 

 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026, 
statt. In Anwendung von Art. 8 der Gemeindeordnung i.V.m. §55 Abs. 1 und 3 GPR, erhalten 
die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller 
vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtig-
ten erhalten eine Wahlanleitung. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Rechnungsprüfungskommission (Mitglieder): 
(5 Sitze / 5 Wahlvorschläge) 

Lee Hanspeter 05.04.1981 Notar-Stellvertreter Schillingstrass 54 
8460 Marthalen 

bisher parteilos  

Nägeli Angela 26.10.1994 Eidg. Dipl. Bankwirt-
schafterin HF 

Ritterhof 1a 
8460 Marthalen 

neu  parteilos  

Strässler Domini-
que 

09.09.1980 Marketing und Stra-
tegie Manager 

Lindehofweg 4 
8460 Marthalen 

neu  parteilos  

Vontobel Denise 28.04.1991 IT-Koordinatorin Dorfstrass 12 
8464 Ellikon am 
Rhein 

bisher parteilos / 
Gemeindeforum 

Wipf Urs 17.12.1980 Technischer Kauf-
mann, Landwirt 

Oberdorf 12 
8460 Marthalen 

neu parteilos  

 
Rechnungsprüfungskommission (Präsidium): 

Lee Hanspeter 05.04.1981 Notar-Stellvertreter Schillingstrass 54 
8460 Marthalen 

bisher parteilos  

 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026, 
statt. In Anwendung von Art. 7 der Gemeindeordnung i.V.m. §55 Abs. 1 und 3 GPR, erhalten 
die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller 
vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtig-
ten erhalten eine Wahlanleitung. 
_____________________________________________________________________________ 
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Sekundarschulpflege Kreis Marthalen (Mitglieder): 
(5 Sitze / 7 Wahlvorschläge) 

Fischer Michael 10.11.1987 Bauführer/Projektma-
nager 

Hofacker 2 
8460 Marthalen 

neu parteilos 

Hangartner Reto 02.01.1984 Polier  Höflistrasse 3 
8463 Benken 

bisher parteilos 

Küpfer Loretta 19.09.1983 Kauffrau Stygstrasse 9 b 
8462 Rheinau 

bisher parteilos 

Leu Nadine 22.05.1979 Dipl. Bewegungspäda-
gogin, Hausfrau  

Widmergasse 9 
8466 Trüllikon 

bisher SVP 

Nater Tim 13.02.1998 Immobilienvermarkter Schillingstrass 20 
8460 Marthalen 

neu parteilos 

Spalinger Roger 30.10.1974 Feinmechaniker Fohlochstrass 5 b 
8460 Marthalen 

bisher parteilos 

Tiziani Linda 01.10.1989 Sachb. Immobilien Maiegass 2 
8460 Marthalen 

neu parteilos 

 
Sekundarschulpflege Kreis Marthalen (Präsidium): 

Spalinger Roger 30.10.1974 Feinmechaniker Fohlochstrass 5 b 
8460 Marthalen 

bisher parteilos 

 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026, 
statt. In Anwendung von Art. 7 der Gemeindeordnung i.V.m. §55a Abs. 2 und 3 GPR, erhalten 
die Stimmberechtigten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller 
vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtig-
ten erhalten eine Wahlanleitung. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Kirchenpflege reformierte Kirche Weinland Mitte (Mitglieder): 
(9 Sitze / 9 Wahlvorschläge) 

Elsener Rolf Hans 
 

21.12.1967 Kaufmann Oberer Grundweg 
15, 8475 Ossingen 

bisher parteilos 

Jucker-Fiederle 
Yvonne 

24.03.1961 pensioniert Alti Husemerstrasse 
7, 8475 Ossingen  

bisher parteilos 

Lerch Yvonne 28.03.1959 pensioniert Schlossstrasse 8 
8465 Rudolfingen 

bisher parteilos 

Löffler Elsbeth 11.03.1963 Bäckerin/Konditorin Winkel 12 a  
8466 Trüllikon  

bisher parteilos 

Lüscher Karin  07.03.1970 Konditorin/Confiseurin Stationsstrasse 5 
8475 Ossingen 

bisher parteilos 

Spiri Julia  12.12.1977 Freelancerin Rollenbergstrasse 8 
b, 8463 Benken 

bisher parteilos 

Wepfer Susanne 31.01.1972 Gärtnerin Schlossstrasse 5 
8465 Rudolfingen 

neu parteilos 

Wiggenhauser 
Christian 

13.08.1968 Finance Manager Steinerstrasse 39 
8475 Ossingen 

bisher parteilos 

Wipf Felix  06.02.1969 eidg. dipl. Baupolier Obere Schilling 43 
8460 Marthalen 

bisher SVP 

 
Kirchenpflege reformierte Kirche Weinland Mitte (Präsidium): 

Elsener Rolf Hans 
 

21.12.1967 Kaufmann Oberer Grundweg 
15, 8475 Ossingen 

bisher parteilos 

 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsnummer: 2025-83  Seite 4/4 

 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 3. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026, 
statt. In Anwendung von Art. 7 der Gemeindeordnung erhalten die Stimmberechtigten einen ge-
druckten Wahlzettel, auf welchem die Namen aller vorgeschlagenen Personen in alphabeti-
scher Reihenfolge aufgeführt sind.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 
und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen erhoben 
werden (§ 19 Abs. 1 lit. C Verwaltungsrechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. In einer kirchlichen Angelegenheit ist die Re-
kursinstanz die Bezirkskirchenpflege Andelfingen, c/o Brigitte Felix, Kirchstrasse 6, 8414 Buch 
am Irchel Hinwil. 
 
 
Marthalen, 16. Januar 2026 GEMEINDERAT MARTHALEN 
 (Wahlleitende Behörde) 

Meldepflicht der Vermieter
 
 
Gemäss § 33a Gemeindegesetz müssen Ver-
mieter und Logisgeber der Gemeinde den Ein– 
und Auszug von Mietern melden.
 
Diese Meldung muss innert 14 Tagen ab Eintritt 
des zu meldenden Ereignisses vorgenommen 
werden und kann entweder telefonisch oder per 
E-Mail an admin@marthalen.ch erfolgen. Diese 
Meldung muss den korrekten EGID und EWID 
sowie die amtliche Wohnungsnummer enthal-
ten.
 
Vermieter werden daher gebeten, Ein- und Aus-
züge innert 14 Tagen ab Ereignis der Gemeinde-
verwaltung mitzuteilen. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung
 
admin@marthalen.ch
Tel. 052 305 44 44

mailto:admin%40marthalen.ch?subject=Meldepflicht%20der%20Vermieter


Ein Blick ins
Chile-Fänschter
Marthalen

 

 

Gottesdienste 
So, 18. Jan. Gottesdienst * 
9.30 Uhr Bergkirche Rheinau 

 Pfarrperson: Mike Gray 
 Musik: Yeri Knoch  
 Anschliessend Apéro 

So, 25. Jan. Gottesdienst  
9.30 Uhr Kirche Marthalen 
 Pfarrperson: Heinz-Jürgen Heckmann 
 aus Stammheim (Kanzeltausch 
 Musik: Andreas Vogel 
 Anschliessend Chile-Kafi 

* Fahrdienst 
Möchten Sie für Ihren Gottesdienstbesuch den Fahr-
dienst beanspruchen? Bitte melden Sie sich vorgängig 
unter Telefon 079 517 37 68.  

Ein Blick ins  
Chile-Fänschter 
Marthalen 

Weitere Termine  
So, 18. Jan. Griechischer Abend 
17 - 20 Uhr Kirche Trüllikon 

Fr, 30. Jan. Auftanken 
19.30 Uhr Kirche Truttikon 
 
Kinder & Jugend 
Sa, 17. Jan. Kolibri für Gross und Chlii 
9.30 Uhr Kirche Marthalen 
 
Weitere Infos finden Sie im „chileblatt.regional“ und 
immer aktuell auf der Webseite: 

www.kirche-wm.ch 
Sie sind überall herzlich willkommen! 

Gugge Chrottepösche 

Homepage: www.chrottepoesche.ch 

Ansprechpartner / E-Mail: Nadia Rüttimann / praesident@chrottepoesche.ch 

Gründungsjahr: 1993 

Altersgruppe der Mitglieder: 20 bis 50 Jahre 

Kurzportrait Verein / Wir stellen uns vor: 

Seit 2023 familienfreundlich, dürfen bei uns alle mitmachen, die Interesse daran haben, mit uns an die 
Fasnacht zu gehen und mit unserer Musik die Besucher:innen zu begeistern. Wir nehmen an Maskenbällen und 
Umzügen teil, vorwiegend in der Region aber auch gerne in der restlichen Schweiz. Für die gute Vereinskultur 
sorgt unter anderem unser vereinseigener Bus, mit dem wir an praktisch alle Anlässe fahren und so gute und 
sichere Reisezeiten verbringen dürfen. 
 
Ziele des Vereins: 

In erster Linie geht es darum, das Kulturgut Fasnacht zu erhalten und zu pflegen und gemeinsam zu musizieren. 
Das Fasnachtswochenende in Marthalen ist eines der einzigen im Weinland, welches von Beizentour über 
ehemals Masken-, nun Guggä-Ball zu Umzug und Kindermaskenball noch alle Elemente beinhaltet. Auch die 
musikalische Begleitung des Fasnachtsfeuers der Pappenmannli ist für uns Ehrensache und rundet für uns die 
Fasnacht Marthalen jeweils wundervoll ab. 
 
Interessierte dürfen sich gerne bei uns melden. Wie werde ich ein «Chrötti»? 
-> www.chrottepoesche.ch/ mitglied-werden 

Hilfeleistung
für einen
Verwandten?

telefonbetrug.ch

Hilfeleistung
für einen
Verwandten?

telefonbetrug.ch

Hilfeleistung
für einen
Verwandten?

telefonbetrug.ch



Veranstaltungskalender
Wann? Wer? Was? Bemerkung

Do, 22. Januar Verein Dorfläbe / Standort-
förderung Zürcher Weinland Escaperoom 16.00 Uhr, Primarschul-

hausplatz, Marthalen

Fr, 23. Januar Frauenverein Marthalen Mittagstisch 11.30 Uhr, 
ZPBW, Marthalen

Sa, 24. Januar Gemeinde- und 
Schulbibliothek Marthalen

Geschichtentreff für 
Bücherzwerge

09.30 Uhr, Bibliothek, 
Marthalen

Sa, 24. Januar Militärschiessverein 
Marthalen

Bezirkswinterschiessen 
Andelfingen in Marthalen

13.00 Uhr, Steinacker, 
Marthalen

Sa, 24. Januar FAOMA Barwagen-Eröffnung 19.00 Uhr, Südumfahrung, 
Marthalen

Do, 29. Januar Frauenverein Marthalen Kurs: Hybris-Schmuck 
Fingerring 

19.00 Uhr, Stallstube, 
Oerlingen

So, 1. Februar Kirchenchor Marthalen Rise-Up-Gottesdienst Gene-
rationensingen

17.00 Uhr, Kirche, 
Marthalen

Mo, 2. Februar Pro Senectute Leichte Halbtageswanderung 13.03 Uhr, Bahnhof, 
Marthalen

Fr, 6. Februar Frauenverein Marthalen Mittagstisch 11.30 Uhr, Restaurant 
Stube, Marthalen

Sa, 7. Februar Damenriege Marthalen Fröschliturnen 10.00 Uhr, SKM, Marthalen

Sa, 7. Februar Militärschiessverein 
Marthalen

Bezirkswinterschiessen 
Andelfingen in Marthalen

13.00 Uhr, Steinacker, 
Marthalen

So, 8. Februar Militärschiessverein Mart-
halen

Bezirkswinterschiessen An-
delfingen in Marthalen

13.00 Uhr, Steinacker, 
Marthalen

Mi, 11. Februar Ortskirchenkommission Seniorennachmittage 14.00 Uhr, Mehrzweckhalle, 
Marthalen

Do, 12. Februar Pro Senectute Spielen und Jassen 14.00 Uhr, Restaurant 
Stube, Marthalen

Do, 12. Februar Frauenchor Marthalen Generalversammlung 19.30 Uhr, Gasthof zum 
Rössli, Marthalen

Fr, 13. Februar Damenriege Marthalen Generalversammlung 19.00 Uhr, Gasthof zum 
Rössli, Marthalen
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